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Vertragsklausel für Arbeitsvertrag mit Architekt: So regeln Sie Urheber- und Nutzungsrechte
Dürfen Ex-Mitarbeiter mit Projekten werben, die sie in Ihrem Büro mitbetreut haben? Diese Frage hat zuletzt gleich mehrere Arbeitsgerichte beschäftigt. Damit Sie im Fall eines Falles gar nicht in Streit um die Frage geraten und Juristen beauftragen müssen, sollten Sie das Thema ab sofort proaktiv in Ihrem Büro angehen und klären, indem Sie z. B. die folgende Klausel für Ihre Arbeitsverträge nutzen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUSTERKLAUSEL FÜR ARBEITSVERTRAG MIT ANGESTELLTEM ARCHITEKT
§ X Urheber- und Nutzungsrechte

Soweit es sich bei den von dem Arbeitnehmer geschaffenen Arbeitsergebnissen nicht um Erfindungen oder technische Verbesserungsvorschläge handelt, gelten in Bezug auf die Rechte an den Arbeitsergebnissen die folgenden Vereinbarungen:

(1) Sämtliche Rechte an allen Arbeitsergebnissen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber stehen (wie z. B. Pläne und Arbeiten), insbesondere sämtliche urheberrechtlichen Nutzungsrechte, sämtliche Designrechte, sämtliche Marken- und Kennzeichenrechte sowie sonstige Immaterialgüterrechte (einschließlich aller Entwicklungsstufen), stehen ausschließlich und uneingeschränkt dem Arbeitgeber zu.

(2) Der Arbeitnehmer überträgt hiermit dem Arbeitgeber bereits jetzt zum bzw. vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Arbeitsergebnisse die ausschließlichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkten Nutzungsrechte.

(3) Die Übertragung umfasst insbesondere das Recht des Arbeitgebers, die Ergebnisse im In- und Ausland in haptischer oder digitaler Form, entgeltlich oder unentgeltlich, zu nutzen, öffentlich wiederzugeben, zu vervielfältigen, zu verbreiten, in digitaler Form auf Bild-, Daten- und Tonträger aller Art aufzunehmen und diese ihrerseits zu vervielfältigen und zu verbreiten und die Ergebnisse interaktiv auf elektronischem Weg auf allen Übertragungswegen nutzbar zu machen. Der Arbeitgeber ist weiter berechtigt, die Ergebnisse zu bearbeiten und/oder zu verändern sowie die so bearbeiteten oder veränderten Ergebnisse zu vervielfältigen, zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Der Arbeitnehmer überträgt dem Arbeitgeber außerdem auch die Rechte an zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch unbekannten Nutzungsarten.

(4) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte auf Dritte zu übertragen und/oder Dritten (z. B. Bauherren) Nutzungsrechte einzuräumen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sämtliche Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die nach Auffassung des Arbeitgebers für die Übertragung der Nutzungsrechte im konkreten Fall über diese Vereinbarung hinaus  erforderlich sind.

(5) War der Arbeitnehmer wesentlich an Bauobjekten oder Wettbewerben beteiligt, so hat der Arbeitgeber ihn auf Wunsch als Projektmitarbeiter bei Veröffentlichungen namentlich entsprechend seiner Beteiligung anzugeben. 

(6) Aufzeichnungen jeder Art, insbesondere Berechnungen, Skizzen, Zeichnungen, Schriftstücke etc. bleiben Eigentum des Arbeitgebers. 

(7) Der Mitarbeiter hat das Recht, von Unterlagen, bei deren Erarbeitung er mitgewirkt hat, auf seine Kosten Vervielfältigungen zum persönlichen Gebrauch (z. B. zum Nachweis der eigenen Leistungsfähigkeit bei Bewerbungen; zur Eintragung in die Architektenliste) zu erstellen und diese zu verwenden. Eine Veröffentlichung durch den Arbeitnehmer on- und offline (z. B. auf eigenen Websiten, Flyern, Postern, Ausschreibungen, sozialen Kanälen – bekannt oder unbekannt) darf nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitsgebers erfolgen, die dieser aus sachlichen Gründen verweigern kann. Dieses Recht gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

(8) Für die Übertragung der Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen steht dem Arbeitnehmer keine gesonderte Vergütung zu. Die Übertragung der Nutzungsrechte ist durch die mit dem Arbeitnehmer vereinbarte Vergütung abgegolten. Dies gilt auch für die Zeit nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses.



	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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